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TERMIN 17. und 18 April 2010 

ORT  Stadthalle Schweinfurt, Friedrich-Ebert-Straße 20, 97421 Schweinfurt 

EINLASS 17. April 2010, 11:30 Uhr 

BEGINN 17. April 2010, 13.00 Uhr 

ENDE  18. April 2010, 14.15 Uhr 

Der Landesvorstand schlägt folgende Tagesordnung vor 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Konstituierung 
2.1 Wahl des Tagungspräsidiums 
2.2 Wahl der Mandatsprüfungskommission 
2.3 Wahl der Wahlkommission 
2.4 Wahl der zwei Mitglieder der Protokollkommission 
2.5 Wahl der Antragsberatungskommission 

3. Gastreferat: Aufgaben der LINKEN 2010 

4. Bericht der Mandatsprüfungskommission 

5. Beschlussfassung der Tagesordnung 

6. Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes 

7. Politische Aussprache/Antragsberatung 

8. Beschluss über vorgezogene Neuwahlen des Landesvorstands 

9. Wahlen 
9.1 Geschäftsführender Landesvorstand 

9.2 Erweiterter Landesvorstand 

10. Schlusswort 

 

 

      

Franc Zega       Eva Bulling-Schröter 

Landessprecher      Landessprecherin 
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MELDESCHLUSS der Delegierten 

     22. März 2010 

Schriftliche Meldung an:  geschaeftsstelle@die-linke-bayern.de 

Für die Delegiertenmeldungen ist der Meldebogen zu nutzen, der allen Kreisverbänden in 
elektronischer Form zugeht. Als Nachweis für die Wahl ist das Protokoll der 
Wahlversammlung beizufügen. 

Da es sich um einen außerordentlichen Landesparteitag handelt, sind Delegiertenwahlen 
in den Kreisverbänden auf Beschluss des Kreisvorstandes ebenfalls auf außerordentlichen 
Kreisparteitagen gemäß § 17 (3) und § 14 (2) der Landessatzung möglich. Bitte beachtet 
den beiliegenden Delegiertenschlüssel für 2010 und die entsprechenden 
Satzungsregelungen. 

Bei späterer Meldung gehen die Unterlagen an die entsendenden Kreisverbände und 
anerkannten Zusammenschlüsse gemäß § 17 (2) Landessatzung. Diese Unterlagen 
erhalten die Vorsitzenden bzw. SprecherInnen, sofern keine gesonderte Büroadresse oder 
Kontaktanschrift vorhanden ist. 

 

EINLADUNG 
 
Die ordnungsgemäße Einladung mit den erforderlichen Unterlagen wird an die Delegierten 
gesandt bis spätestens 

27. März 2010 

mit Ausnahme der später gemeldeten Delegierten. 

 

ANTRAGSSCHLUSS 

Auf einem außerordentlichen Landesparteitag darf gemäß § 17 (3) Landessatzung nur 
über Anträge beraten und beschlossen werden, die unmittelbar mit dem Grund der 
Einberufung zusammenhängen. Grund der Einberufung dieses außerordentlichen 
Landesparteitages ist die Neuwahl eines Landesvorstandes. Daher kann auf diesem 
Landesparteitag nur eine stark eingeschränkte Antragsberatung stattfinden. 
Antragsgegenstände sind gemäß § 17 (3) auf Anträge beschränkt, die unmittelbar die 
Neuwahl des Landesvorstandes betreffen. Solche sind per Email einzusenden an: 

antragsberatung@die-linke-bayern.de 

bis 
7. April 2010, 12 Uhr 

Die Verschickung der Anträge kann angesichts des knappen Zeitplans für diesen 

außerordentlichen Parteitag nur per Email erfolgen. 
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WAHLEN 

Jedes Mitglied der Partei DIE LINKE. kann für ein zu wählendes Amt entsprechend der 
Tagesordnung kandidieren. Jeder/jede soll ausreichend die Möglichkeit erhalten, sich 
und seine Vorstellungen dar zu stellen. Allerdings ist das etwas schwierig in der knapp 
bemessenen Zeitplanung des Landesparteitages. Deshalb wird vorgeschlagen, dass 
jede Kandidatin und Kandidat eine Kurzvorstellung auf dem auf der Internetseite des 
Landesverbandes bereitgestellten Bewerbungsflyer (wegen der Einheitlichkeit) 
formuliert und auch ein Bild beifügt. Rücklauf ist der 

6. April 2010 an: 

gf-lavo@die-linke-bayern.de 

Die eingegangenen Bewerbungen werden beim Landesparteitag ausgehängt und nach 
Möglichkeit auf der Internetseite des Landesverbandes veröffentlicht. 
Selbstverständlich ist eine Kandidatur auch ohne Vorlage eines Flyers auf dem 
Landesparteitag möglich. 

 
GÄSTE 
 
Der Landesparteitag tagt parteiöffentlich. Aus organisatorischen und Kapazitätsgründen, 
bitten wir Gäste ebenfalls um eine schriftliche Anmeldung bis spätestens 

6. April 2010 

REISEKOSTEN / VERPFLEGUNG 

Da sich dieser Parteitag aus 193 Delegierten zusammensetzt und Reise- und 
Unterbringungskosten eine unkalkulierbare Größe darstellen, können solche Kosten 
seitens des Landesverbandes nicht übernommen werden. Wir bitten daher, die gewählten 
Delegierten darauf aufmerksam zu machen und soweit wie möglich Fahrgemeinschaften 
zu bilden. Auch Kosten für Verpflegung können nicht übernommen werden. 


